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Teil C: Ingenieurvertrag 

- Freianlagenplanung - 
 

zwischen der Gemeinde Südheide, Am Markt 3, 29320 Südheide, vertreten durch die Bür-

germeisterin Katharina Ebeling, 

 

im Folgenden: „Auftraggeber“ 

 

und 

 

………………………………. 

 

 

im Folgenden: „Auftragnehmer“ 

 

 

über die Baumaßnahme 

 

 

Energetische Sanierung und Erweiterung des Dorfgemeinschafts- 

und Feuerwehrgerätehauses und Errichtung einer Außentreppe in 

29320 Südheide, Weesener Straße 16 
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§ 1 

Gegenstand des Vertrages 

 

Gegenstand dieses Vertrages sind die nachfolgend beschriebenen Planungsleistungen im 

Leistungsbild „Freianlagen“, gemäß §§ 37- 39 HOAI 2021 i.V.m. Anlage 11 linke Spalte, Leis-

tungsphasen 1 bis 9 für die Baumaßnahme: 

 

Energetische Sanierung und Erweiterung des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgerä-

tehauses und Errichtung einer Außentreppe in 29320 Südheide, Weesener Straße 16 

 

Die Ingenieurleistungen umfassen alle Leistungsphasen. 

 

§ 2 

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages 

 

1. Vertragsbestandteile sind als sinnvolles Ganzes auszulegen. Bei nicht auflösbaren Wider-

sprüchen gelten in nachstehender Reihenfolge als Rangfolge: 

 

- die Regelungen dieses Vertrages, 

- die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers vom […], mit sämtlichen dortigen 

Anlagen (Anlage 1), 

- sämtliche Unterlagen aus dem vorangegangenen Vergabeverfahren ….mit Auf-

tragsbekanntmachung vom […], mit den dortigen Anlagen,  

- das Angebot des Auftragnehmers vom ……….. im vorangegangenen Vergabe-

verfahren (Angebotsformblatt – Anlage 2), 

- der noch zu vereinbarende und ständig fortzuschreibende Gesamtterminplan für 
die Planung […] (Anlage 3).  
 

 

2. Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten ergänzend: 

 

- die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) 2021. 

- die Bestimmungen des Werkvertragsrechts, § 631 BGB ff., ergänzend. 

 

3. Der Auftragnehmer hat weiterhin ebenfalls zu beachten: 

 

- die baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften; 

- die für den Auftragnehmer nach diesem Vertrag relevanten Auflagen aus Förder- 

und Zuwendungsbescheiden; 

- die einschlägigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen;  

- die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesund-

heitsschutz; 
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- die gesetzlichen Bestimmungen des öffentlichen Vergabewesens in den jeweils 

gültigen Fassungen, insbesondere der 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbs-

beschränkungen (GWB), die Vergabeordnung (VgV), die Vergabe- und Vertrags-

ordnung für Bauleistungen (VOB/A und VOB/B), für Leistungen (VOL/A und 

VOL/B), nach deren Inkrafttreten die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), 

die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) und das Nieder-

sächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG). 

 

4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Vertragsbestandteile auf Widersprüche, Unstimmig-

keiten und Unklarheiten zu prüfen und den Auftraggeber für den Fall, dass solche vorlie-

gen, möglichst vor Ausführung der betroffenen Leistungen hierüber zu informieren. Etwa-

ige Widersprüche oder sonstige Unklarheiten haben die Parteien möglichst umgehend ei-

ner Klärung zuzuführen und über die Art und den Umfang der tatsächlich geforderten Leis-

tung zu entscheiden. 

§ 3 

Leistungen des Auftragnehmers 

 

1. Der Auftragnehmer hat insbesondere die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) unter 

Buchst. C genannten Planungsleistungen gemäß den Leistungsbildern der HOAI 2021, 

§§ 38-40 für das unter § 1 bezeichnete Bauvorhaben zu erbringen, ohne dass damit die 

Leistungspflichten des Auftragnehmers erschöpfend und abschließend beschrieben wä-

ren. Maßgeblich ist vielmehr, dass der Auftragnehmer den jeweiligen Werkerfolg erreicht 

(vertraglich vereinbarte Beschaffenheit). 

 

Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer zunächst die in der Anlage 11 der HOAI 

2021 bezeichneten Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9 für die gesamten Frei-

anlagen. 

 

2. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer auf Anforderung durch den Auftraggeber Beson-

dere oder Zusätzliche Leistungen die vom Auftraggeber im Laufe der Planung nach Bedarf 

ggf. noch beauftragt werden auf schriftlichen Abruf zu erbringen. Die vorgenannten beson-

deren Leistungen sind erst zu erbringen, wenn der Auftraggeber die entsprechende Leis-

tungsphase beauftragt hat und die jeweilige besondere Leistung vom Auftraggeber schrift-

lich abgerufen wird. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung von Besonderen Leistungen be-

steht nicht. Dem Auftragnehmer entstehen insbesondere infolge der Nichtbeauftragung 

einzelner besonderer Leistungen keine Ansprüche gegenüber dem Auftraggeber auf ent-

gangene Vergütung, Schadensersatz o.ä. 

 

3. Der Auftragnehmer hat bei der Planung der durchzuführenden Baumaßnahmen alle ein-

schlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Vorschriften, Genehmigungen, Erlaub-

nisse usw., insbesondere die Bestimmungen der Landesbauordnung, sonstige öffentlich-
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rechtliche Normen, Verpflichtungen und Auflagen der erforderlichen Baugenehmigungen 

sowie sonstige Auflagen, Anordnungen und Vorschriften des Auftraggebers zu beachten. 

 

4. Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen. Der 

Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, nach Wunsch des Auftraggebers Alternativ-

planungen – auch nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen – durchzuführen; der 

Auftragnehmer ist in diesem Fall verpflichtet, seine Leistungen für den geänderten Bau-

entwurf zu erbringen. Auch für die weiteren oder geänderten Leistungen gelten die Best-

immungen dieses Vertrages. 

 

5. Die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 sind dem Auftraggeber 

fünffach in Papierform zu übergeben. Die Anzahl der Unterlagen der Leistungsphasen 5 

bis 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer wirtschaftlichen Planungs- und Bauabwick-

lung. Der Auftraggeber erhält diese maximal dreifach. Zusätzlich sind alle Unterlagen im-

mer einmal auf Datenträger (CD-ROM) im pdf- und im dwg-Format zu übergeben. 

 

§ 4 

Stufenweise Beauftragung 

 

1. Die Beauftragung des Auftragnehmers mit den in § 3 benannten Planungsleistungen für 

die in § 3 benannten Anlagengruppen erfolgt hinsichtlich der Grundleistungen in mehreren 

Leistungsstufen. Mit Abschluss dieses Vertrags erfolgt zunächst die Beauftragung mit den 

auf die Leistungsphasen 1 bis 4 nach HOAI entfallenden Grundleistungen (Leistungsstufe 

1). Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorplanung und der dann zur Verfügung 

stehenden Finanzmittel wird der Auftraggeber über die Weiterbeauftragung mit den Grund-

leistungen der Leistungsphasen 5 bis 8 nach HOAI (Leistungsstufe 2) nach freiem Ermes-

sen entscheiden. Über die Weiterbeauftragung mit den zur Umsetzung des Vorhabens er-

forderlichen Grundleistungen der Leistungsphase 9 nach HOAI (Leistungsstufe 3) wird der 

Auftraggeber insbesondere unter Berücksichtigung der dann zur Verfügung stehenden Fi-

nanzmittel nach freiem Ermessen entscheiden. Die Beauftragung des Auftragnehmers mit 

den in § 3 benannten besonderen Leistungen erfolgt generell nur optional, d. h. bei Bedarf 

und auf Abruf des Auftraggebers.  

 

2. Die Beauftragung weiterer Leistungsstufen nach Leistungsstufe 1 erfolgt durch einseitigen 

schriftlichen Abruf durch den Auftraggeber. Im Falle des Abrufs weiterer Leistungsstufen 

ist der Auftraggeber berechtigt, den Umfang der auszuführenden Planungsleistungen zu 

verändern und auch einzuschränken, insbesondere Leistungen einzeln oder im Ganzen 

oder nur in reduziertem Umfang zu beauftragen.  
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3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auf-

traggeber sie innerhalb von sechs Monaten nach Fertigstellung der jeweils vorhergehen-

den Leistungsstufe schriftlich abruft.  

 

4. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Beauftragung weiterer Leistungen über 

die Leistungsstufe 1 hinaus und im Falle der Nichtbeauftragung auch keinen Vergütungs- 

oder Schadenersatzanspruch. Beauftragt der Auftraggeber den Auftragnehmer mit weite-

ren Leistungen aus diesem Vertrag, so gelten für diese Beauftragung weiterhin die in die-

sem Vertrag festgelegten Bedingungen.  

 

5. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer grundsätzlich keine Erhö-

hung seines Honorars gegenüber der in diesem Vertrag enthaltenen Vereinbarungen ab-

leiten.  

 

6. Soweit im Rahmen des Abrufs weiterer Leistungsstufen einzelne Leistungsphasen nur an-

teilig beauftragt werden, bemisst sich das hierfür vom Auftraggeber zu entrichtende Hono-

rar nach den entsprechenden nur anteilig auszuführenden Teilleistungen (§ 8 HOAI). 

 

§ 5 

Allgemeine Vertragspflichten 

 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für das in § 1 dieses Vertrages genannte Bauvorhaben 

sämtliche beauftragten Leistungen und Leistungsschritte zu erbringen und dabei alle Auf-

gaben und Pflichten zu erfüllen, soweit sie sich aus dem beauftragten Leistungsinhalt und 

–umfang, den vereinbarten Vertragszielen und den Bestandteilen dieses Vertrages oder 

aus der Sachwalterstellung des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber ergeben 

und für die Herbeiführung des geschuldeten Gesamtwerkerfolges erforderlich sind. Hierbei 

hat der Auftragnehmer mindestens die in den Leistungsbeschreibungen genannten Leis-

tungen zu erbringen, die als wesentliche Arbeitsschritte Teile des Gesamtwerkerfolges 

(selbständige Teilerfolge) sind.  

 

2. Der Auftragnehmer beachtet bei der Erbringung seiner Leistungen die allgemein anerkann-

ten Regeln der Baukunst und Bautechnik sowie die behördlichen und zuwendungsrechtli-

chen Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung unter Beachtung größtmöglicher Wirt-

schaftlichkeit. Die vertraglichen Leistungen sind vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit 

dem Auftraggeber und anderen fachlich Beteiligten abzustimmen.  

 

3. Der Auftraggeber ist berechtigt, Änderungen des Bauentwurfes anzuordnen. Er ist auch 

berechtigt, nicht vereinbarte Leistungen, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges 

notwendig werden, anzuordnen, wenn sie dem Auftragnehmer zumutbar sind. Der Auftrag-

nehmer verpflichtet sich zudem, über die vorstehenden Festlegungen hinausgehende 
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Leistungen auf Anordnung des Auftraggebers zu übernehmen und auszuführen, wenn die 

Leistungen im Zusammenhang mit den bisher beauftragten Leistungen zur Erreichung des 

Leistungsziels erforderlich werden und der Auftragnehmer hierfür qualifiziert ist. Sofern 

nicht ausdrücklich eine anderweitige Vergütung vereinbart wird, erfolgt diese auf der 

Grundlage der HOAI. Diese Regelung ersetzt die Regelung in § 650 p, § 650 b, 650 c BGB. 

 

4. Nach vollständiger Fertigstellung einer Leistungsphase hat der Auftragnehmer dem Auf-

traggeber die Arbeitsergebnisse und alle Unterlagen in Ordnern gesammelt mit Planlisten 

und zusätzlich auf weiterverarbeitungsfähigen Datenträger zu übergeben, die Planungser-

gebnisse in einen Statusbericht zu dokumentieren und zusammenzufassen. Mit der Frei-

gabe oder mit Unterzeichnung der Bauvorlagen für den Bauantrag oder für entsprechende 

Erklärungen im behördlichen Baufreigabe- oder Anzeigeverfahren erfolgt keine Teilab-

nahme der Leistungen. 

 

5. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber über die Notwendigkeit der Einschaltung von 

Fachingenieuren und Sonderfachleuten (z.B. Baugrund, Statik,) und / oder die Erstellung 

von Gutachten oder die Beauftragung von besonderen Leistungen so rechtzeitig zu bera-

ten, dass die Sonderfachleute/ Gutachter etc. ohne Planungsverzögerungen beauftragt 

werden können. Der Auftragnehmer holt hierzu eine schriftliche Entscheidung des Auftrag-

gebers ein. Der Auftragnehmer hat die Leistungen der Sonderfachleute mit seinen Leis-

tungen abzustimmen. Er hat im erforderlichen Umfang Auskunft zu erteilen und Einsicht in 

seine Unterlagen zu gewähren sowie diese einzuarbeiten. 

 

6. Auf eventuelle Bedenken z.B. von Anordnungen des Auftraggebers oder hinsichtlich der 

Genehmigungsfähigkeit der Planungswünsche und der Erfüllung der Planungsvorgaben 

des Auftraggebers hat der Auftragnehmer frühzeitig schriftlich hinzuweisen und Gegenvor-

schläge zu unterbreiten. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner 

Planung öffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen und diese dem 

Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

  

Im Übrigen ist er gegenüber dem Auftraggeber zur umfassenden Unterrichtung, Beratung 

und Dokumentation aller die Durchführung seiner Aufgaben betreffenden Angelegenheiten 

verpflichtet. 

 

7. Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, an den einberufenen Projektbesprechungen teil-

zunehmen. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wird, wird mindestens einmal wöchent-

lich eine Projektbesprechung stattzufinden. 

  

Die Projektleitung des Auftragnehmers wird wahrgenommen durch  

 

_______________________________  
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Die vom Auftragnehmer vorstehend benannten Personen haben für Abstimmungen, Rück-

fragen etc. des Auftraggebers ihre persönliche Erreichbarkeit während der gesamten Pla-

nungsphase innerhalb der üblichen Bürozeiten (Montag bis Freitag, 8 Uhr bis 17 Uhr), stets 

zeitnah sicherzustellen. 

 

8. Sollte der Auftragnehmer während der Dauer des Bauvorhabens den Projektleiter bzw.  

dessen Stellvertretung oder die benannten Fachplaner bzw. Fachbauleiter auswechseln 

wollen, so hat er hierzu das Einvernehmen des Auftraggebers einzuholen. Dieser ist nicht 

berechtigt, die Einwilligung ohne wichtigen Grund zu verweigern. Insbesondere hat der 

Auftragnehmer einen in der Qualifikation und Berufserfahrung gleichwertigen Ersatz vor-

zuschlagen. 

 

9. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber im Rahmen von Widerspruchs- oder 

sonstigen Rechtsmittelverfahren umfassend zu unterstützen, die der Auftraggeber oder ein 

Dritter im Hinblick auf die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen für das 

Bauobjekt anstrengt. Um sicherzustellen, dass der Verwirklichung seiner Planung keine 

Hindernisse entgegenstehen, wird der Auftragnehmer im erforderlichen Umfang fortlau-

fend Verbindung mit den zuständigen Genehmigungs- und Fachbehörden sowie den sonst 

in Betracht kommenden Behörden und Stellen halten und mit diesen die Planung abstim-

men. Hiervon wird er den Auftraggeber unverzüglich unterrichten, um ihm Gelegenheit zu 

geben, nach eigenem Ermessen teilzunehmen. 

 

10. Der Auftragnehmer ist im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen berechtigt und ver-

pflichtet, alle Rechte des Auftraggebers zu wahren. Zur Eingehung rechtsgeschäftlicher 

Verpflichtungen, die mit Kosten für den Bauherrn verbunden sind, ist der Auftragnehmer 

ohne ausdrückliche schriftliche Ermächtigung nur befugt, soweit Gefahr im Verzuge ist und 

das Einverständnis des Auftraggebers nicht rechtzeitig zu erlangen ist.  

 

Eine rechtsgeschäftliche Vollmacht wird daher nicht erteilt. 

 

11. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle ihm während der Durchführung des Vertrages be-

kanntgeworden Daten und Fakten des Auftraggebers vertraulich zu behandeln. Dies gilt 

auch nach Beendigung des Vertrages. Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung 

des Auftraggebers keine Pläne aushändigen und keine Auskünfte geben, die sich auf das 

Bauvorhaben beziehen.  

 

12. Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen selbst in seinem Büro mit eigenen 

(angestellten oder freien) Mitarbeitern zu erbringen. Nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-

mung des Auftraggebers ist eine Übertragung von Leistungen an Dritte (Subplaner oder 

freie Mitarbeiter) zulässig. 
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Bei zulässiger Unterbeauftragung ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber 

den insoweit übertragenen Leistungsanteil offen zu legen und mit dem Dritten die gleichen 

Vertragsbedingungen zu vereinbaren wie mit dem Auftraggeber. 

 

13. Da es sich bei dem vorliegenden vertragsgegenständlichen Objekt der energetischen Sa-

nierung und Erweiterung des DGH und Feuerwehrgerätehauses in Weesen um ein mit 

öffentlichen Mitteln gefördertes Zuwendungsprojekt handelt, hat der Auftragnehmer im 

Rahmen seiner Leistungspflichten die einschlägigen Vorschriften der Zuwendungsgeber 

(siehe auch Anlage 1 dieses Vertrages, dort Anlage B17 und B18) zu beachten und einzu-

halten.  

 

Dies betrifft insbesondere die Vorgaben für öffentliche Ausschreibungen der Bauleistungen 

(insbesondere GWB, VOB/A, VOL/A, Landesvergabegesetze, etc.), aber u.a. auch die 

Vorgaben des Zuwendungsgebers zu Rechnungsprüfungen. Der Auftragnehmer hat die 

Unterlagen und Nachweise für Zuwendungsgeber im Planungsbereich ordnungsge-mäß 

zu erstellen und koordiniert und erstellt die Nachweisführung im Rahmen der Erstellung 

des Bauvorhabens. Der Auftragnehmer setzt dafür entsprechende, geeignete und sach- 

und fachkundige Fachingenieure ein. 

 

§ 6 

Fachlich Beteiligte 

 

Folgende Leistungen beabsichtigt der Auftraggeber bei anderen fachlich Beteiligten zu beauf-

tragen: 

 

- Objektplanung Gebäude und Innenräume LPH 7-9  

- Objektplanung Gebäude und Innenräume LPH 1-6  

- Tragwerksplanung  

- Planung der Technischen Ausrüstung 

- Schadstoffkartierung 

- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo) 

 

§ 7 

Termine und Fristen 

 

1. Die vertragliche Leistung ist vom Auftragnehmer auf der Grundlage eines noch zu verein-

barenden Rahmenterminplans so zu erbringen, dass eine Fertigstellung des Bauvorha-

bens bis zum verbindlichen Termin für die abnahmereife Gesamtfertigstellung am 

29.02.2028 realisiert werden kann. 
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Der Auftragnehmer erarbeitet in Abstimmung mit dem Auftraggeber unverzüglich nach Ver-

tragsabschluss einen Rahmenterminplan betreffend Planung, Vergabe und Ausführung 

des Bauvorhabens. Die darin vereinbarten Fertigstellungstermine für die Entwurfs-, Ge-

nehmigungs- und Ausführungsplanung werden als Vertragstermine vereinbart. 

  

2. Dieser Rahmenterminplan wird in den einzelnen Leistungsphasen durch Detailablaufter-

mine ergänzt. Die darin enthaltenen Anfangs-, Zwischen- und Endtermine werden einver-

nehmlich zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer festgelegt und sind für den 

Auftragnehmer verbindlich. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer 

diesen Terminplan in regelmäßigen Abständen überprüfen, Soll/ Ist-Vergleiche aufstellen 

und, soweit sich Projektumstände geändert haben, fortschreiben. 

 

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die jeweils benötigten Planunterlagen entsprechend 

den zeitlichen Vorgaben des Auftraggebers rechtzeitig, spätestens jedoch zwei Wochen 

vor dem geplanten Ereignis bzw. der Anforderung entsprechend dem (ggf. fortgeschriebe-

nen) Rahmenterminplan, zu fertigen und dem Auftraggeber vollständig zu übergeben. 

 

4. Von drohenden oder eintretenden Leistungsverzögerungen hat der Auftragnehmer den 

Auftraggeber unverzüglich und schriftlich zu unterrichten, unabhängig davon, ob er diese 

zu vertreten hat oder nicht. Der Auftragnehmer hat hierzu Vorschläge zu unterbreiten, ob 

und in welchem Umfang eine festgestellte Leistungsverzögerung gegengesteuert werden 

kann. 

  

§ 8 

Herausgabe von Unterlagen und Einsichtnahme übriger Beteiligter 

 

1. Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer verlangen, dass ihm sämtliche Arbeitsunterla-

gen (Arbeitsergebnisse und einzelnen Arbeitsschritte, wie Berechnungen, etc.), die geneh-

migten Bauvorlagen und der Schriftwechsel mit den Behörden sowie entsprechende Da-

tenträger ausgehändigt werden. Dies gilt insbesondere im Fall der vorzeitigen Beendigung 

des Vertragsverhältnisses. 

 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen, Unterlagen und Datenträger jederzeit 

dem Auftraggeber auszuhändigen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sie sowohl im dwg, 

dxf und pdf Format als auch als Ausdruck zu übergeben. Die Unterlagen werden Eigentum 

des Auftraggebers. Soweit sie nicht ausgehändigt werden, ist der Auftragnehmer verpflich-

tet, die Unterlagen von der Beendigung seiner Leistungen an 10 Jahre lang aufzubewah-

ren und vor einer evtl. Vernichtung dem Auftraggeber zur Aushändigung anzubieten. 
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2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftragnehmers an den für den Auftraggeber nach diesem 

Vertrag anzufertigenden und zu übergebenden Plänen, Unterlagen und Datenträgern be-

steht nicht. Dies gilt nicht, sofern ihm in Bezug auf diese Leistung unbestritten oder rechts-

kräftig festgestellte Ansprüche gegen den Auftraggeber zustehen. 

  

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Objektplanern und auch den übrigen hier beauf-

tragten Sonderfachleuten und fachlich Beteiligten jederzeit Einblick in seine Planungsun-

terlagen zu gewähren. Im gleichen Maße ist er auch selbst berechtigt, jederzeit Auskünfte 

bei den übrigen Planungsbeteiligten einzuholen und deren Unterlagen einzusehen. 

 

§ 9 

Kosten des Projektes 

 

1. Kostenschätzungen/-berechnungen sind durch den Auftragnehmer gemäß DIN 276 mit 

Aufstellung von Mengengerüsten zu erstellen. Insbesondere sind bei allen Kostenangaben 

(Kostenschätzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag oder Aufstellung der bepreisten 

Leistungsverzeichnisse, Kostenfeststellung) die kostenrelevanten Hauptbestandteile nach 

Menge und dazugehörige Kosten zu untergliedern, welche die Auswirkungen von Ände-

rungen der Ausstattungs- und Konstruktionsvorgaben nachvollziehen lassen, um einen 

wirtschaftlichen Kostenrahmen einhalten zu können. Dabei sind die Kosten nach der DIN 

276 bis zur dritten Ebene aufzuschlüsseln. Zudem ist entsprechend den Vorgaben der DIN 

276 gesondert schriftlich auf bestehende Kostenrisiken hinzuweisen. 

 

2. Die in der Leistungsbeschreibung genannten Budgets für die einzelnen Kostengruppen 

sowie das Gesamtbudget sollen im Planungs- und Bauprozess nicht überschritten werden.  

 

Die Einhaltung dieses Kostenziels ist durch den Auftragnehmer zu beachten und eine Un-

terschreitung bei gleichzeitiger Einhaltung der vereinbarten bzw. noch zu vereinbarenden 

baulichen Qualitäten in geeigneter Weise nach Kräften zu fördern, wobei der Auftragneh-

mer nur für solche Kostenüberschreitungen haftet, die in seine Einflusssphäre und/oder in 

die Einflusssphäre seiner Erfüllungsgehilfen fallen.  

 

3. Hält der Auftragnehmer die in Abs. 2 vereinbarten Kostenziele oder einzelne Teilkosten 

insbesondere nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse auch bei strikter Beachtung 

der gebotenen Wirtschaftlichkeitsplanung nicht für auskömmlich, so hat er dies unter An-

gabe von Gründen dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen und Vorschläge 

zu unterbreiten, wie die Kostenziele eingehalten werden können. Der Auftraggeber wird 

sodann kurzfristig entscheiden, wie weiter zu verfahren ist. 

 

4. Eine Überschreitung der Kostenziele ist nur nach schriftlicher Freigabe durch den Auftrag-

geber zulässig.  
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§ 10 

Vergütung 

 

1. Das Honorar des Auftragnehmers für die mit diesem Vertrag beauftragten Leistungen (§ 3 

des Vertrages) richtet sich nach dem Angebot des Auftragnehmers (Anlage 2), ergänzend 

nach diesem Vertrag und der HOAI. Bei reduzierter Erbringung der Leistungen des Auf-

tragnehmers in einzelnen Leistungsphasen ergibt sich ggf. eine Reduzierung des vom Auf-

tragnehmer angebotenen Honorars. 

 

2. Aus dem vereinbarten Leistungsumfang dieses Vertrages (§ 3) erhält der Auftragnehmer 

nur die erforderlichen und tatsächlich von ihm erbrachten Leistungen vergütet. D. h., er 

erhält in Bezug auf die Grundleistungen die angebotenen Vom-Hundert-Sätze nur dann, 

wenn er die entsprechenden Grundleistungen der jeweiligen Leistungsphase erbracht hat 

und diese erforderlich waren. Die Bewertung der nicht erbrachten oder nicht erforderlichen 

Leistungen erfolgt unter Berücksichtigung der Teilleistungstabellen von Dipl.-Ing. (FH) 

Heinz Simmendinger. 

 

3. Honorargrundlage für die „anrechenbaren Kosten“ sind die i. V. m. DIN 276 ermittelten 

anrechenbaren Kosten (Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, Kostenschät-

zung). Die anrechenbaren Kosten in den einzelnen Anlagengruppen werden addiert und 

nicht getrennt der Honorarberechnung zugrunde gelegt. Bei Vorliegen der Voraussetzun-

gen des § 10 Abs. 1 HOAI 2013 ist die Kostenberechnung fortzuschreiben und die sich 

daraus ergebenden, anrechenbaren Kosten sind durch die Parteien schriftlich zu verein-

baren.  

 

4. Auftraggeber und Auftragnehmer sind sich darüber einig, dass die jeweiligen Leistungen 

des Auftragnehmers durch die Zahlung der vom Auftragnehmer in seinem Angebot (An-

lage 2) angebotenen Honorarsätze abgegolten sind. Die Vereinbarung dieser Honorars-

ätze gilt auch für Leistungen, die ggf. nach Vertragsschluss noch beauftragt werden. 

  

5. Die Honorarzone für das nach diesem Vertrag zu planende Objekt ergibt sich aus dem 

Angebot des Auftragnehmers (Anlage 2). Die dort aufgeführte Honorarzone hat für diesen 

Vertrag Verbindlichkeit und ist den Honorarberechnungen des Auftragnehmers zugrunde 

zu legen. Dies gilt auch für Leistungen, die ggf. nach Vertragsschluss noch beauftragt wer-

den. 

 

6. Für ggf. notwendige Bauvoranfragen wird wegen ihres Zusammenhangs mit Leistungs-

phase 2 und 3 ein besonderes Honorar nicht geschuldet. 
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7. Nach Vertragsschluss ggf. vom Auftraggeber noch beauftragte besondere Leistungen, zu-

sätzliche oder sonstige Leistungen werden nur vergütet, wenn hierfür vor Ausführung vom 

Auftraggeber ein Auftrag an den Auftragnehmer erteilt wurde. Ein Rechtsanspruch auf die 

Beauftragung mit zusätzlichen, sonstigen oder besonderen Leistungen besteht für den 

Auftragnehmer nicht. Für die in Satz 1 aufgeführten Leistungen soll eine Pauschalvergü-

tung vor Ausführung vereinbart werden, die sich am voraussichtlichen Zeitaufwand und an 

den Stundensätzen aus dem Angebot des Auftragnehmers (Anlage 2) orientieren soll. 

Diese Stundensätze gelten auch immer dann, wenn die Parteien in sonstigen Fällen für 

auszuführende Leistungen eine Abrechnung nach Zeitaufwand vereinbaren. Der Auftrag-

nehmer hat auf Basis prüffähiger, vom Auftraggeber gegengezeichneter Stundennach-

weise abzurechnen.  

 

8. Sollten sich die Parteien auf eine Vergütung nicht einigen, ist der Auftragnehmer trotzdem 

zur Leistungserbringung verpflichtet, sofern der Auftraggeber dies ausdrücklich anordnet. 

Ansprüche des Auftragnehmers auf eine zusätzliche Vergütung bleiben hiervon unberührt. 

 

9. Sofern ausdrücklich und schriftlich eine Vergütung nach Zeitaufwand vereinbart wird, ist 

der Auftraggeber vor Ausführung der Leistungen über den zu erwartenden Zeitaufwand zu 

unterrichten, der Auftraggeber entscheidet schriftlich, ob und welche Leistungen er in Auf-

trag gibt. Dem Auftraggeber ist nach Ausführung der Leistungen der Nachweis über den 

Zeitaufwand (Datum, Zeitaufwand, Personen, konkreter Inhalt der einzelnen Tätigkeiten) 

zeitnah, mindestens monatlich zur Prüfung vorzulegen. Als Stundensätze vereinbaren die 

Parteien die im Angebot des Auftragnehmers (Anlage 2) angebotenen Stundenverrech-

nungssätze. 

 

10. Es ist eine Nebenkostenpauschale gemäß dem Angebot des Auftragnehmers (Anlage 2) 

hinzuzurechnen. Damit sind die Nebenkosten der Leistungen im Sinne von § 14 Abs. 2 

HOAI vollumfänglich abgegolten. In dieser Pauschale sind Nebenkosten jeglicher Art, ein-

schließlich Reisekosten und notwendige Vervielfältigungskosten im laufenden Planungs-

prozess enthalten. 

 

11. Die vereinbarten Honorare und Stundensätze sind Nettosätze. Die Höhe der Umsatzsteuer 

für die im Rahmen dieses Vertrages erbrachten Leistungen des Auftragnehmers richtet 

sich nach den jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 

 

12. Verzögerungen in der Leistungserbringung und im Projektablauf rechtfertigen grundsätz-

lich keinen zusätzlichen Vergütungsanspruch für verlängerte Projektzeit. Sollten sich je-

doch Verzögerungen in der Durchführung der Leistungsphase 8 aus Gründen ergeben, die 

der Auftraggeber zu vertreten und der Auftragnehmer nicht (mit) zu vertreten hat und wel-

che zu einer Verlängerung führen, die vom Auftragnehmer nicht hinnehmbar sind, werden 

die nachweislich entstandenen Mehrkosten nach Ablauf dieses Zeitraums zusätzlich ver-

gütet. Ein Zeitraum von 6 Monaten gilt als hinnehmbar. Zeiträume zwischen dem Abruf 
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weiterer Leistungsphasen oder Bauabschnitten gelten jedoch nicht als Verzögerungen, die 

den Auftragnehmer berechtigen, Vergütungs- oder Schadenersatzansprüche geltend zu 

machen. 

 

13. Die Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz erfolgt durch einen pauscha-

len Zuschlag entsprechend dem Angebot des Auftragnehmers. Soweit im Angebot kein 

solcher Zuschlag vorgesehen ist, ist ein solcher auch nicht vereinbart, 

 

14. Es wird ein Umbauzuschlag entsprechend dem Angebot des Auftragnehmers vereinbart. 

Soweit im Angebot ein Umbauzuschlag nicht ausdrücklich genannt wird, ist ein solcher 

auch nicht vereinbart. 

 

§ 11 

Fälligkeit der Vergütung / Schlussrechnung 

 

1. Der Auftragnehmer ist grundsätzlich berechtigt, Abschlagszahlungen zu verlangen. Vo-

raussetzung für die Leistungen von Abschlagszahlungen durch den Auftraggeber ist je-

doch die Vorlage einer prüffähigen Abschlagsrechnung. Abschlagszahlungen werden le-

diglich für die nachgewiesenen mangelfrei erbrachten Leistungen einschließlich Umsatz-

steuer gewährt. Diese Abschlagszahlungen werden 30 Tage nach Zugang des prüfbaren 

Nachweises fällig. 

 

2. Die Bezahlung von Abschlagsrechnungen stellt weder ein Anerkenntnis noch eine Ab-

nahme der ausgeführten Leistung dar.  

 

3. Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aus diesem Vertrag und nach deren Abnahme stellt 

der Auftragnehmer auf der Basis der in diesem Vertrag vereinbarten Honorargrundlagen 

eine prüffähige Honorarabschlussrechnung. Die Begleichung dieser Rechnung erfolgt, 

wenn der Auftragnehmer sämtliche ihm übertragene Leistungen aus dem Vertrag erfüllt, 

nachgewiesen und diese Leistungen in einer prüffähigen Honorarschlussrechnung abge-

rechnet hat, jedoch nicht vor Fertigstellung und Abnahme des Objektes. Die Vergütung der 

Schlussrechnung binnen 60 Werktagen nach Zugang einer entsprechenden prüffähigen 

Rechnung des Auftragnehmers fällig. 

§ 12 

Rechnungsprüfung, Auftragsvergaben und Weisungsrecht 

 

1. Das Prüfen von Rechnungen auf fachliche, sachliche und rechnerische Richtigkeit darf nur 

durch den zuständigen Projektleiter oder seinen Stellvertreter erfolgen. 
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2. Alle Rechtsgeschäfte zur Übernahme von Leistungen, Zahlungen, Verpflichtungen oder 

sonstiger Verbindlichkeiten werden ausschließlich vom Auftraggeber schriftlich auf Vor-

schlag des Projektleiters oder seines Stellvertreters vorgenommen. 

 

3. Das Weisungsrecht (Bauleitung, Objektüberwachung) gegenüber allen am Bau Beteiligten 

(Baufirmen, Lieferanten usw.) liegt nur beim bauleitenden Architekten (Projektleiter bzw. 

Stellvertreter), dem von diesem eingesetzten Bauleiter (und Stellvertreter) und beim Auf-

traggeber. Die Weisungsrechte des Auftragnehmers werden durch seine (stv.) Projektlei-

tung und die Bauleitung wahrgenommen und beschränken sich auf seinen Planungsbe-

reich. 

 

§ 13 

Abnahme / Gewährleistung / Haftung des Auftragnehmers 

 

1. Die Leistungen des Auftragnehmers werden förmlich abgenommen. Eine konkludente Ab-

nahme, z.B. durch Inbetriebnahme, scheidet aus. 

 

2. Die Gewährleistung des Auftragnehmers richtet sich nach den werkvertraglichen Vorschrif-

ten. Die Mängelrechte gemäß §§ 633 ff. BGB stehen dem Auftraggeber bereits vor der 

Abnahme zu, sofern die übrigen Voraussetzungen vorliegen. Der Auftragnehmer haftet im 

Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

 

3. Die Verjährung der Ansprüche gegen den Auftragnehmer richtet sich nach den Vorschrif-

ten des Werkvertragsrechts und beträgt 5 Jahre. Die Verjährung beginnt mit der Abnahme 

der letzten insgesamt beauftragten Leistungen des Auftragnehmers.  

 

4. Der Auftragnehmer ist berechtigt, eine Abnahme seiner (Teil-)Leistungen nach der letzten 

Leistung der bauausführenden Unternehmen zu verlangen. Die Abnahme kann daher er-

folgen, wenn die Leistungen des letzten von allen für dieses Bauvorhaben beauftragten 

ausführenden Unternehmen als im Wesentlichen mängelfrei abgenommen wurde. 
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§ 14 

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen bzw. ge-

genüber dem Auftraggeber binnen zwei Wochen nach Zuschlagserteilung unaufgefordert 

nachzuweisen. Die nachzuweisende Haftpflichtversicherung darf keine Ausschlüsse oder 

Einschränkungen für die versicherungsvertragliche Deckung bei einer gemeinsamen Leis-

tungserbringung durch eine Arbeitsgemeinschaft enthalten.  

 

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung müssen pro Jahr mindestens 2-

fach zur Verfügung stehen und müssen mindestens betragen: 

 

- Für Personenschäden 3.000.000 EUR 

- Für Sach- und Vermögensschäden 500.000 EUR 

 

2. Der Auftragnehmer hat die vorstehend genannte Haftpflichtversicherung über die gesamte 

Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten und dem Auftraggeber durch Vorlage eines Versiche-

rungsscheines seines Versicherungsunternehmens auf Verlangen jederzeit bis zur Been-

digung der Leistungen nachzuweisen. Die Vorlage eines solchen Nachweises ist Voraus-

setzung für das Entstehen eines Anspruchs auf Zahlung jeder Art.  

 

3. Kann der Auftragnehmer den Abschluss oder Fortbestand der Haftpflichtversicherung trotz 

Aufforderung nicht nachweisen, gibt dies dem Auftraggeber nach erfolgloser Nachfristset-

zung und Kündigungsandrohung ein sofortiges außerordentliches Kündigungsrecht des 

Vertrages. 

 

4. Die entsprechenden Kosten für den Versicherungsschutz sind im Angebot (Anlage 2) 
einzukalkulieren.  

 

§ 15 

Kündigung des Vertrages 

 

1. Der Auftraggeber ist berechtigt, diesen Vertrag jederzeit, insbesondere aus wichtigem 

Grund ganz oder teilweise zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt z. B. vor, wenn die Bau-

maßnahme aus nicht vom Auftraggeber verschuldeten Gründen nicht durchgeführt oder 

nicht weitergeführt wird oder der Auftragnehmer seine Leistungen einstellt oder seine Zah-

lungen einstellt, von ihm oder zulässigerweise vom Auftraggeber oder einem anderen 

Gläubiger das Insolvenzverfahren (§§ 14 und 15 InsO) beziehungsweise ein vergleichba-

res gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein solches Verfahren eröffnet wird oder dessen 

Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. 
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2. Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, erhält der 

Auftragnehmer die volle Vergütung für die bereits erbrachten Leistungen unter Berücksich-

tigung des Bewertungsmaßstabes seines Angebots im Verhältnis zur vereinbarten Ge-

samtvergütung. Hinsichtlich der noch nicht erbrachten Leistungen muss sich jedoch der 

Auftragnehmer auf seinen Honoraranspruch die Aufwendungen anrechnen lassen, die er 

infolge der Aufhebung des Vertrages erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner 

Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. 

 

3. Wird das Vertragsverhältnis aus Gründen beendet, die vom Auftragnehmer zu vertreten 

sind, hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf Vergütung der bis zum Beendigungszeit-

punkt erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Einzelleistungen unter 

Anlegung des Maßstabs seines Honorarangebots (Anlage 2), soweit alle mit diesen Leis-

tungen zusammenhängenden Unterlagen dem Auftraggeber vorliegen, die Leistungen für 

den Auftraggeber brauchbar sind und einen eigenständigen Wert haben. Darüberhinaus-

gehende Ansprüche des Auftragnehmers sind jedoch ausgeschlossen. 

 

4. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.  

 

§ 16 

Urheberrechte 

 

1. An den von dem Auftragnehmer und/oder den für ihn im Rahmen des Entwurfs tätigen 

Personen erbrachten urheberrechtlich geschützten Leistungen und Arbeitsergebnissen, 

wie insbesondere den Planungen nach § 3, überträgt der Auftragnehmer auf den Auftrag-

geber das ausschließliche, unwiderrufliche und sämtliche räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkte Verwertungs- und Nutzungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbei-

tungsrecht.  

 

2. Die Rechtsübertragung nach Abs. 1 umfasst insbesondere das Recht des Auftraggebers, 

die Leistungen und Arbeitsergebnisse – ganz oder in Teilen – zu vervielfältigen, zu veröf-

fentlichen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben, öffentlich zugänglich zu machen 

und zu senden.  

 

3. Die Rechte nach Abs. 1 beinhalten weiterhin das Recht des Auftraggebers, Änderungen 

und Bearbeitungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf deren Grund-

lage errichteten Bauwerke vorzunehmen, bzw. vornehmen zu lassen, einschließlich An- 

und Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Be- und Entlüftungsanlagen, sowie Nut-

zungsänderungen und Modernisierungen und einen Abriss der Bauwerke vorzunehmen, 

soweit damit keine Entstellung des Werkes verbunden ist und dies dem Auftragnehmer 

unter Abwägung der Urheber- und Eigentümerinteressen zuzumuten ist. 
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4. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rechte nach Abs. 1 ganz oder teilweise auf Dritte zu 

übertragen, sowie von Dritten ausüben zu lassen.  

 

5. Mit der vereinbarten Vergütung dieses Vertrages sind sämtliche Ansprüche des Auftrag-

nehmers in Zusammenhang mit der Rechtsübertragung nach Abs. 1 abgegolten.  

 

6. Der Auftragnehmer garantiert, dass der Auftraggeber alle nach diesem Vertrag übertrage-

nen Rechte und Befugnisse vollumfänglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf 

Dritte übertragen wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der Auftragnehmer stellt 

den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen Dritter, insbesondere urheberrechtlicher Art, 

die gegen den Auftraggeber erhoben werden sollten, frei. Ihm bekanntwerdende Beein-

trächtigungen der vertragsgegenständlichen Rechte hat der Auftragnehmer dem Auftrag-

geber unverzüglich mitzuteilen. Die Freistellung beinhaltet auch die Rechtsverfolgung/-ver-

teidigung durch den Auftraggeber, bzw. umfasst den Ersatz der dem Auftraggeber durch 

die notwendige Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehenden bzw. entstandenen Kosten, 

soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Ansprüche des Auftraggebers 

gegen den Auftragnehmer aus einer Garantieverletzung bleiben unberührt.  

 

7. Genießen die Leistungen des Auftragnehmers keinen Urheberrechtsschutz, so kann der 

Auftraggeber die Planung des Auftragnehmers für das im Vertrag genannte Bauvorhaben 

ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen, verwerten und ändern. Dasselbe gilt auch 

für ausgeführte Werke. 

 

§ 17 

Schlussbestimmungen 

 

1. Eine Aufrechnung des Auftragnehmers gegen Ansprüche aus diesem Vertrag ist nur zuläs-

sig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Ein Zurück-

behaltungsrecht kann der Auftragnehmer nur ausüben, soweit es auf demselben Vertrags-

verhältnis beruht. 

 

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Ne-

benabreden sind nicht getroffen. Eine Abbedingung dieser Bestimmung bedarf ebenfalls 

der Schriftform. 

 

3. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder sollte die 

Vereinbarung eine Lücke enthalten, so soll hiervon die Wirksamkeit der Vereinbarung im 

Übrigen nicht berührt werden. § 139 BGB ist abbedungen. An die Stelle der unwirksamen 

Klausel tritt die gesetzlich zulässige Regelung, die demjenigen, was die Parteien bei Ab-
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schluss des Vertrages wollten, wirtschaftlich am nächsten kommt. Beruht die Unwirksam-

keit einer Bestimmung auf einem in diesem Vertrag normierten Maß oder einer in diesem 

Vertrag normierten Zeit, so soll an dem Gewollten möglichst nahekommendes rechtlich 

zulässiges Maß oder eine rechtlich zulässige Zeit an die Stelle der vereinbarten Bestim-

mung treten. An die Stelle einer Lücke soll eine Regelung treten, die dem entspricht, was 

die Parteien nach Sinn und Zweck des Vertrages unter Berücksichtigung aller Umstände 

vereinbart hätten, wenn ihnen das Vorhandensein der Lücke bewusst gewesen wäre. 

 

4. Der Gerichtsstand richtet sich nach dem Ort des Bauvorhabens. 

 

Auftraggeber 

Gemeinde Südheide,         

 

___________________________ 

(rechtsverbindliche Unterschrift) 

Auftragnehmer 

                              ,   

 

____________________________ 

(rechtsverbindliche Unterschrift) 

 


